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Zusammenfassung 

 
Die Digitalisierung erfordert sichere und vertrauenswürdige Digitale 

Identitäten (ID) für staatliche, wirtschaftliche und private Identifizie-

rungsprozesse. Identifikationsverfahren (ID-Verfahren) müssen aller-

dings nicht nur ein hohes Sicherheitsniveau, sondern auch ein hohes 

Maß an Nutzerfreundlichkeit vorweisen. Die Versicherungswirtschaft 

begrüßt daher die Änderungen des Personalausweisgesetzes, des 

eID-Karte-Gesetzes und des Aufenthaltsgesetzes bzgl. der Identifi-

kation über ein mobiles Endgerät im Rahmen eines elektronischen 

Identitätsnachweises. 

 

Trotz der Unterstützung dieses Vorhabens ist für die Versicherungs-

wirtschaft entscheidend, dass neben einer abgeleiteten digitalen 

Identität aus dem Personalausweis auch andere Identifizierungsver-

fahren auf gleichem Vertrauensniveau anerkannt werden. Ziel aller 

beteiligten Akteure (Gesellschaft, Staat und Wirtschaft) sollte die 

erfolgreiche Etablierung eines barriere- und diskriminierungsfreien 

eID-Ökosystems sein, mit gegenseitiger Anerkennung von ID-

Verfahren, basierend auf einheitlich definierten Standards. 

 

Die Versicherungswirtschaft setzt sich für die Etablierung eines sol-

chen eID-Ökosystems ein und bietet sich als vertrauensvoller und 

starker Partner an.  
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In einer digitalisierten Welt sind sichere und vertrauenswürdige Digitale 

Identitäten (ID) eine zwingende Voraussetzung für staatliche, wirtschaftli-

che und private Identifizierungsprozesse. Identifikationsverfahren (ID-

Verfahren) müssen daher einerseits ein hohes Sicherheitsniveau und an-

derseits ein hohes Maß an Nutzerfreundlichkeit vorweisen.  

 

Die elektronische Identifizierung mit Hilfe der eID-Funktion des Personal-

ausweises, der eID-Karte oder des elektronischen Aufenthaltstitels ist in 

der gegenwärtigen Form ein sicheres Identifikationsmittel mit höchstem 

Vertrauensniveau, bleibt aber in seiner jetzigen Form bzgl. der Nutzungs-

rate hinter den Erwartungen von Staat und Wirtschaft zurück. Eine Akzep-

tanzsteigerung innerhalb der Bevölkerung könnte mit der gesetzgeberi-

schen Anpassung insofern einhergehen, da Bürgerinnen und Bürger mo-

bile Endgeräte wie das Smartphone bereits in anderen Verfahren (unter 

anderem in Zahlungsprozessen) erfolgreich nutzen.  

 

Da für die Versicherungswirtschaft Digitale Identitäten eine Kernkompo-

nente einer erfolgreichen Digitalisierung sind, hat sich die Branche bereits 

2009 zum Anwendungstest in das Projekt „neuer Personalausweis“ ein-

gebracht. Des Weiteren hat sich die Versicherungswirtschaft bereits 2016 

für die Möglichkeit der Nutzung einer sogenannten abgeleiteten Identität in 

mobilen Anwendungen auf dem Smartphone stark gemacht.  

 

Die Versicherungswirtschaft nimmt seit langem im Rahmen geldwäsche-

rechtlicher Pflichten Identifizierungen nach Maßgabe des Geldwäschege-

setzes (GwG) vor. Ein GwG-konformes ID-Verfahren und eine damit ein-

hergehende Personenverifikation zur Prävention von Geldwäsche sollte 

auch für E-Government-Verfahren ausreichend sein. Gleichzeitig sollten 

weitere Möglichkeiten von ID-Verfahren in den Blick genommen und für 

eine GwG-konforme Identifizierung zugelassen werden. Es bedarf einer 

höheren Behördenakzeptanz von privatwirtschaftlichen und bedarfsweise 

zertifizierten nationalen ID-Verfahren – mit dem Ziel, Zugangsbarrieren zu 

E-Government-Portalen aufzulösen und ein europäisches/nationales eID-

Ökosystems zu etablieren. Die Versicherungswirtschaft steht für eine ver-

trauensvolle Kooperation und als starker Partner zur Verfügung, um ge-

meinsam mit dem Staat und weiteren Wirtschaftssektoren die Etablierung 

eines eID-Ökosystems voranzutreiben und damit nicht nur einen Mehrwert 

für die Gesellschaft, den Staat und die Wirtschaft zu generieren, sondern 

auch die Digitalisierung in Deutschland erfolgreich voranzutreiben.  
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